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ZAkDR Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht
z. B. zum Beispiel 
ZBB Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZCG Zeitschrift für Corporate Governance
ZD Zeitschrift für Datenschutz
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZfIR Zeitschrift für Immobilienrecht
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
zit. zitiert 
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
zugl. zugleich 
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht 
Zust. zustimmend 
ZVglRWiss Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 
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ZWH Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht und Unterneh-
mensrecht

ZZP Zeitschrift für Zivilprozess

Im Übrigen wird verwiesen auf die Abkürzungen bei Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der 
Rechtssprache, 10. Auflage, Berlin 2021.





Teil 1

Einführung in den Untersuchungsgegenstand

Die Digitalisierung hat auch den modernen Zahlungsverkehr maßgeblich ge-
prägt. Die Speerspitze dieser Entwicklung bilden Kryptowährungen: eine neue 
Form digitaler Vermögenswerte, die seit einigen Jahren das Finanzmarktgeschehen 
rege mitbestimmen.1 Nicht selten wird die Entwicklung von Kryptowährungen und 
der dahinterstehenden Technologie als „revolutionär“ bezeichnet.2

Bei Kryptowährungssystemen handelt es sich um alternative Zahlungssysteme, 
die auf innovativen Peer-to-Peer-Softwareprotokollen basieren. Sie stellen ein 
völlig neues Paradigma dar, das viele Kernkonzepte bisher bekannter Zahlungs-
systeme in Frage stellt. Im Mittelpunkt steht dabei eine Disintermediation des 
Systems, was in der Rechtspraxis zahlreiche Fragen und Herausforderungen nach 
sich zieht. So ist in vielen Rechtsbereichen unklar, wie das Phänomen „Krypto-
währungen“ in bestehende Strukturen einzuordnen ist. Aufgrund neuer Gefahren 
und Missbrauchsmöglichkeiten stehen auch das Strafrecht und die Strafverfolgung 
vor nicht zu unterschätzenden Herausforderungen. 

Insgesamt sind Kryptowährungen ein Paradebeispiel dafür, dass Technologie 
dem Gesetz vorauseilt,3 es dem Gesetzgeber in vielen Bereichen des Rechts schwer 
fällt, mit rasant fortschreitenden technologischen Entwicklungen Schritt zu halten 
und diese legislativ zu erfassen. 

§ 1 Das Phänomen „Kryptowährungen“

Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2007 und 2008 haben 
nicht wenige Menschen das Vertrauen in das traditionelle Bank- und Finanzsystem 
verloren und den Wunsch nach einem von Banken und anderen Finanzintermediären 
unabhängigen Währungs- bzw. Zahlungssystem entwickelt. Aus diesem Bestreben 
heraus wurde mit Bitcoin die erste Kryptowährung entwickelt, deren wesentliche  
Innovation darin liegt, Transaktionen ohne Zwischenschaltung zentraler Institu-

 1 Vgl. Omlor, JZ 2017, 754 (755).
 2 Siehe exemplarisch Tapscott / Tapscott, Blockchain Revolution: How the Technology Be-
hind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World.
 3 Im anglo-amerikanischen Rechtsraum wird dies allgemein als sog. „pacing problem“ be-
schrieben. Es bezieht sich darauf, dass sich technologische Innovationen schneller entwickeln 
als staatliche Regulatoren mit Gesetzen und Vorschriften nachziehen können, vgl. nur Thierer, 
The Pacing Problem and the Future of Technology Regulation, 2018.
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tionen, wie beispielsweise Banken, dezentral abzuwickeln, ohne dass ein gegen-
seitiges Vertrauen zwischen den Systemteilnehmern erforderlich ist.4 Damit wurde 
erstmals ein grundlegendes Problem von digitalen Zahlungssystemen gelöst: das 
Erfordernis der Einbindung eines vertrauenswürdigen Intermediärs.5

Der wesentliche Vorteil von Kryptowährungen liegt darin, dass sie im Ver-
gleich zur bisherigen Praxis internationaler Zahlungsverkehrstransaktionen,6 eine 
relativ schnelle und kostengünstige Abwicklung weltweiter Transaktionen ermög-
lichen.7 Durch den Wegfall von traditionellen Finanzintermediären wie Banken 
oder Kreditkartenunternehmen entfallen auf mehreren Ebenen Bearbeitungs- und 
Transaktionsgebühren.8 Ein Währungsumtausch ist auch bei grenzüberschreiten-
den Transaktionen nicht erforderlich. Hinzukommt, dass für die Teilnahme am 
Zahlungssystem einer Kryptowährung lediglich die Nutzung einer in der Regel 
frei verfügbaren Software sowie ein Zugang zum Internet notwendig sind.9 Trans-
aktionen können unabhängig vom Aufenthaltsort initiiert und empfangen werden. 
Dadurch kann ein digitaler Zahlungsverkehr auch in solchen Ländern und Gebie-
ten etabliert werden, in denen aus verschiedenen Gründen ein Teil der Bevölke-
rung nicht über ein Bankkonto verfügt oder vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen 
wird.10 Kryptowährungstransaktionen sind darüber hinaus pseudonym möglich.11 
Zur Nutzung müssen keine persönlichen oder sensiblen Daten preisgegeben und 
einem Dritten anvertraut werden. 

Während zu Beginn der Entwicklung von Kryptowährungen die Idee eines al-
ternativen Zahlungsmittels im Mittelpunkt stand, hat sich das „Wesen“ von Bitcoin 
und anderen Kryptowährungen über die Zeit teilweise verändert. Aufgrund der ho-

 4 Vgl. Blundell-Wignall, The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Tech-
nology, S. 7; Böhme / Christin / Edelman / Moore, Journal of Economic Perspectives 29 (2015), 
213 (219); Lehmann, European Banking Institute Working Paper Series 42 (2019), 1 (1).
 5 Der Wegfall eines vertrauenswürdigen Intermediärs wird im Zusammenhang mit Krypto-
währungen häufig mit dem Oxymoron „Trustless Trust“ umschrieben, siehe etwa Werbach, 
Summary: Blockchain, The Rise of Trustless Trust?, 2019.
 6 Vgl. hierzu Kaulartz, in: Möslein / Omlor (Hrsg.), FinTech-Handbuch, § 5 Rn. 4 ff.
 7 Vgl. Franco, Understanding Bitcoin, S. 25 f.; Hildner, BKR 2016, 485 (489). Die Dezen-
tralisierung des Systems vermeidet darüber hinaus im Grundsatz eine Machtkonzentration 
auf einzelne Institutionen und fördert die Sicherheit des Systems, indem eine zentrale fehler-
anfällige Stelle im System vermieden wird, vgl. Böhme / Christin / Edelman / Moore, Journal of 
Economic Perspectives 29 (2015), 213 (219); Kaulartz, in: Möslein / Omlor (Hrsg.), FinTech-
Handbuch, § 5 Rn. 7 f.
 8 Vgl. Europäische Zentralbank (Hrsg.), Virtual currency schemes – a further analysis, 
S. 19; Hildner, BKR 2016, 485 (489). 
 9 Sixt, Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme, S. 78.
 10 Vgl. Hildner, BKR 2016, 485 (489). Beispielsweise wurde darüber berichtet, dass Bitcoin 
in Afghanistan dazu genutzt wurde, Frauen, denen die Eröffnung eines Bankkontos untersagt 
war, für ihre Arbeit zu entlohnen. Teilweise ermöglichte die Kryptowährung letztlich sogar 
einigen die Flucht aus dem Land und die Sicherung ihres Vermögens, siehe hierzu https://
www.reuters.com/article/crypto-currency-afghanistan-idUSL8N2QU39A (zuletzt aufgerufen 
am: 21. 05. 2022). 
 11 Siehe hierzu noch genauer unten Teil 2 § 5 B. I. 1.

https://www.reuters.com/article/crypto-currency-afghanistan-idUSL8N2QU39A
https://www.reuters.com/article/crypto-currency-afghanistan-idUSL8N2QU39A
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hen Volatilität eignen sich viele Kryptowährungen weniger zur Nutzung als alltäg-
liches Zahlungsmittel, sondern sind vielmehr als digitaler Vermögensgegenstand 
im Sinn eines „digitalen Rohstoffs“ anzusehen („Gold des digitalen Zeitalters“).12 
Die Popularität und Bedeutung von Kryptowährungen haben in den letzten Jah-
ren jedenfalls stetig zugenommen. Mittlerweile „besitzen“ Millionen Menschen 
weltweit Bitcoins oder andere Kryptowährungen und nutzen diese, um Waren und 
Dienstleistungen zu erwerben oder auf ansteigende Kurse zu spekulieren.13 Am 
21. 05. 2022 gab es gemäß dem Kryptowährungs-Dienstleister Coinmarketcap 
19.509 verschiedene Kryptowährungen mit einer gesamten Marktkapitalisierung 
von ungefähr 1,253 Billionen US-Dollar.14 Zu Beginn des Jahres 2021 stiegen die 
Kurse vieler Kryptowährungen in neue Rekordhöhen. So erreichte beispielsweise 
der Bitcoin-Kurs im April 2021 zeitweise einen Wert von ca. 63.000 US-Dol-
lar und damit einen Wertzuwachs von über 9400 % innerhalb von fünf Jahren.15 
Diese Entwicklung wurde maßgeblich dadurch bestärkt, dass Kryptowährungen 
gesamtgesellschaftlich zunehmend an Relevanz gewonnen haben. Während in der 
Anfangszeit von Kryptowährungen insbesondere staatliche Institutionen noch ver-
breitet vor einer Nutzung von Kryptowährungen warnten und auf viele Risiken 
hinwiesen,16 ist seit einigen Jahren der Trend hin zu einer gesamtgesellschaftlichen 
Akzeptanz von Kryptowährungen als alternative Zahlungsmittel und Investments 
zu erkennen.17 Als wegweisend sind insbesondere die Integration von Krypto-
währungen bei Zahlungsdienstleistern wie Paypal, VISA und Mastercard und die 

 12 Vgl. Holtermann, REthinking: Finance 2019, 54 (62). Das verdeutlicht auch eine Schät-
zung des Blockchain-Analyse-Unternehmens Chainalysis, das davon ausgeht, dass von den 
bis zu diesem Zeitpunkt geschöpften 18,6 Millionen Bitcoins rund 11,4 Millionen Bitcoins als 
längerfristiges Investment gehalten werden, Bericht abrufbar unter: https://blog.chainalysis.
com/reports/bitcoin-market-data-exchanges-trading (zuletzt aufgerufen am: 21. 05. 2022). 
 13 Die Anzahl der Nutzer von Kryptowährungen und anderen Krypto-Assets (siehe zu 
diesem Begriff noch Teil 2 § 4) ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Nach der „3rd 
Global Cryptoasset Benchmarking Study“ von Wissenschaftlern des Cambridge Centre for 
Alternative Finance ist die Anzahl der weltweiten Nutzer von Krypto-Assets in der zweiten 
Hälfte des Jahres 2020 auf 101 Millionen gestiegen (während es 2018 noch 35 Millionen Nutzer 
weltweit waren), siehe Blandin / Pieters / Wu / Eisermann / Dek / Taylor / Njoki, 3rd Global Crypto-
asset Benchmarking Study, S. 44. Nach einem Bericht des Unternehmens Crypto.com stieg 
die Anzahl der Nutzer von Krypto-Assets auf 221 Millionen im Juni 2021, Bericht abrufbar 
unter: https://crypto.com/images/202107_DataReport_OnChain_Market_Sizing.pdf (zuletzt 
aufgerufen am: 21. 05. 2022). 
 14 Siehe https://coinmarketcap.com/ (zuletzt aufgerufen am: 21. 05. 2022). 
 15 Im Jahr 2022 haben die Kurse wieder etwas nachgegeben. Am 21. 05. 2022 stand der Kurs 
des Bitcoins bei ungefähr 29.300 US-Dollar.
 16 Siehe exemplarisch nur European Banking Authority (Hrsg.), Opinion on ‚virtual cur-
rencies‘, S. 23 ff.
 17 Gleichwohl wird dem Phänomen „Kryptowährungen“ weiterhin teils mit großer Skep-
sis begegnet. So beschrieb beispielsweise der deutsche Ökonom und ehemalige Wirtschafts-
weise Peter Bofinger Kryptowährungen Anfang 2021 als „digitales Spielgeld“ bei dem die 
fehlende Einlösungsverpflichtung in einem „Informatik-Nebel“ verborgen werde, siehe https://
www.n-tv.de/wirtschaft/Bofinger-zerlegt-Bitcoin-Hype-article22288515.html (zuletzt aufge-
rufen am: 21. 05. 2022). Siehe hierzu auch noch Teil 4 § 3 C. II. 2. a).

https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-market-data-exchanges-trading
https://blog.chainalysis.com/reports/bitcoin-market-data-exchanges-trading
https://crypto.com/images/202107_DataReport_OnChain_Market_Sizing.pdf
https://coinmarketcap.com/
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Bofinger-zerlegt-Bitcoin-Hype-article22288515.html
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Bofinger-zerlegt-Bitcoin-Hype-article22288515.html

